
   
Der Landrat als 

Kreispolizeibehörde 

Paderborn 

Kreispolizeibehörde Paderborn, Postfach 2320, 33049 Paderborn 

Informationsfreiheitsgesetz 
Ihre Anfrage per E-Mail über „fragdenstaat.de“ vom 08.04.2020 
(#184250) 

mit Ihrer oben genannten E-Mail beantragen Sie hier einen Informati- 

onszugang wie folgt (Zitat): 

FRAGE 1: WER IST BEI DER KREISPOLIZEIBEHÖRDE PADERBORN EIGENTLICH 

PRIMÄR BEI EINER VERKEHRSBEHINDERUNG ZUSTÄNDIG? 

FRAGE 2: WIE VIELE POLIZEIFAHRZEUGE WAREN AM 08.04.2020 UM 17:21 

UHR IM BEREICH RIEMEKESTRASSE UND UMGEBUNG FREI UND SOFORT EIN- 

SATZBEREIT ? 

FRAGE3: WIE VIELE EINSATZFAHRZEUGE WAREN AM 08.08.04.2020 IN DER 

RIEMEKESTRASSE IN DER POLIZEIWACHE GEPARKT UND MIT BEDIENSTETEN 

_ POLIZEIBEAMTEN (STREIFENDIENST) SOFORT EINSATZBEREIT GEWESEN? 

FRAGE 4: WANN UND WO WURDE DAS NÄCHSTE EINSATZFAHRZEUG AM 

08.04.2020 NACH 17:21 UHR FREI UND WÄRE DANN HIER FÜR DIE MEINER- 

SEITS GEMELDETE VERKEHRSBEHINDERUNG EINSATZBEREIT GEWESEN? 

FRAGE 5: WELCHE DIENSTANWEISUNG HABEN SIE FÜR MEINE BEI IHNEN EIN- 

GEHENDEN ANRUFE WEGEN VERKEHRSBEHINDERUNG VORGEMERKT? 

zu 1.: Der Wachdienst der Direktion Einsatz. 

zu2. Null 

zu 3.: Null   
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Aktenzeichen: 

DSB-30.01.00 

bei Antwort bitte angeben 

Datenschutzbeauftragter 

Telefon 05251-306-3060 

Telefax 05251-306-1098 

poststelle.paderborn 

@polizei.nrw.de 

Postanschrift: 

Ferdinandstraße 26 - 28 

33102 Paderborn 

Telefon 05251-306-0 

Telefax 05251-306-1098 

poststelle.paderborn 

@polizei.nrw.de 

www.polizei.nrw.de/paderborn 

Zahlungen an: 

Landeshauptkasse 

Nordrhein-Westfalen 

IBAN: 

DE27 3005 0000 0004 0047 19 

BIC : WELADEDD



zu 4.: Ein Funkstreifenwagen wurde um 17:22 Uhr frei, der dann mit 

einem Einsatz betraut wurde, der bereits um 17:17 Uhr hier ein- 

ging. Für die von Ihnen gemeldete Verkehrsbehinderung war kein 

Einsatzfahrzeug einsatzbereit. 

Zu 5.: Eine entsprechende Dienstanweisung besteht nicht. 

Hinweis: 

Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erfolgt gem. $ 53 Abs. 1 Ord- 

nungswidrigkeitengesetz nach pflichtgemäßem Ermessen. 

Die konkrete Einsatzbelastung in den Nachmittagsstunden des 

08.04.2020 (15:00 Uhr bis 18:00 Uhr: 36 Einsätze) und der vordringliche 

Auftrag zur Überwachung der Corona-Schutzverordnung ließen für die 

Verfolgung des geschilderten Parkverstoßes keinen Raum. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im-Auftrag 

     Datenschutzb auftragter 

V 
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